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§ 75a NG 1990

NG 1990 - Burgenlandisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.05.2025

(1) Zur Forderung und Finanzierung von Malinahmen zur Erreichung der Ziele im Sinne der Abs. 3 und 4 erhebt das
Land fur den Abbau oder die Entnahme von Bodenmaterialien aus Anlagen zur Gewinnung von Kies, Sand, Schotter,
Stein, Lehm und Torf eine Landschaftsschutzabgabe.

(2) Die Landschaftsschutzabgabe fallt zu 60% dem Land Burgenland und zu 40% der jeweiligen Gemeinde, in deren
Gebiet der Bodenabbau erfolgt, zu. Das Land hat den Gemeinden die Ertragsanteile bis 15. April des Folgejahres zu
Uberweisen.

(3) Die Landschaftsschutzabgabe ist eine Abgabe im Sinne des§ 75 Abs. 2 lit. d und ist fir Angelegenheiten des Natur-
und Landschaftsschutzes sowie der Landschafts- und Ortsbildpflege, zur Verbesserung der 6kologischen Infrastruktur,
die Umweltbildung und Umwelterziehung sowie sonstige MaRnahmen im Bereich des Umweltschutzes zu verwenden.

(4) Die der Gemeinde zufallenden Mittel sind fur Angelegenheiten des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der
Landschafts- und Ortsbildpflege, zur Verbesserung der dkologischen Infrastruktur, fur naturnahe Erholungsformen in
der Gemeinde, die Umweltbildung oder die Umwelterziehung zu verwenden.

(5) Abgabenbehdrde, und damit fur die Einhebung und zwangsweise Einbringung sowie die Ubrigen Aufgaben der
Abgabenbehdrde zustandig, ist die Landesregierung. Alle Ubrigen Aufgaben obliegen der nach &8 56 zustandigen
Behorde.

In Kraft seit 15.08.2021 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ng_1990/paragraf/75
https://www.jusline.at/gesetz/ng_1990/paragraf/56
file:///

	§ 75a NG 1990
	NG 1990 - Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz


